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Bebauungsplan Nr. 43, 1. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Ratekau
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Stand: 08. 12. 2016

BE RUNDUNG

zum Bebauun s lan Nr. 43 I. Anderun und Er änzun der Gemeinde Ratekau für das Gebiet

südlich der Rosenstraße, westlich der Hauptstraße und der Bäderstraße, östlich des Nahversor-

gungszentrums.

1 Vorbemerkungen

1.1 Planungserfordernis / Planungsziele

Die Gemeinde Ratekau möchte die Ortsmitte aufwerten und zeitgemäß und modern umge-

stalten. Ziel ist es damit, die Aufenthaltsqualität für alle Generationen sowie die Daseinsvor-

sorge zu verbessern. Zusätzlich soll eine barrierefreie Wegeverbindung innerhalb des Zent-

rums geschaffen werden. Neben einem Wohngebäude (anstelle des ehemaligen Einzelhan-

delsbetriebes, außerhalb des Plangebietes) mit einer Ärzteversorgung soll vor allem im Rah-

men der vorliegenden Bebauungsplanänderung und -ergänzung ein öffentlicher Platz mitten

im Zentrum, mitWegeverbindungen sowie eine soziale Einrichtung bzw. ein Familienzentrum

entstehen. Auf diesem Platz sollen zudem gastronomische Einrichtungen mit Außenterras-

sen im zentralen Bereich integriert werden.
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Konzeptskizze, Umgestaltung Ortsmitte, Haberkorn, Garten- und Landschaftsarchitektur
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Bebauungsplan Nr. 43, 1 Änderung und Ergänzung der Gemeinde Ratekau

Die Bebauungsplanänderung und -ergänzung soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen

schaffen für:

^ Platzgestaltung

.' Einrichtung eines Familienzentrums

^ Errichtung zweier Gastronomiegebäude als zentraler Treffpunkt

Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und anderen Maßnahme der Innenentwick-

lung und wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Die Größe der

möglichen Grundfläche beträgt mit insgesamt ca. 120 m2 weniger als 20. 000 m2. Durch die

Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes wird keine Zulässigkeit von Vorhaben be-

gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b

BauGB genannten Schutzgüter. Eine Umweltpmfung und ein Umweltbericht sind nicht erfor-

derlich.

DerAusschuss für Umwelt, Natur, Energie und Bauen der Gemeinde Ratekau hat am

14.07.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43, 1. Änderung und Ergänzung be-

schlössen.

1.2 Rechtliche Bindungen

Nach dem Landesentwicklun s lan 2010 des Landes Schleswig-Holstein liegt Ratekau als

Stadtrandkem II. Ordnung innerhalb des Ordnungsraumes um Lübeck. Zudem liegt Ratekau

auf der Landesentwicklungsachse Lübeck - Puttgarden.

Der Re ional lan 2004 für den Planun sraum II stellt das Plangebiet ebenfalls innerhalb des

Ordnungsraumes um Lübeck dar. Zudem befindet sich das Plangebiet innerhalb des baulich

zusammenhängenden Siedlungsgebietes von Ratekau.

Der Flächennutzun s lan der Gemeinde Ratekau stellt das Plangebiet überwiegend als Ge-

mischte Baufläche und einen kleineren Teilbereich im Westen als Fläche für Gemeinbedarf

- für kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen - dar. Um den Entwick-

tungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, wird der Flächennutzungsplan im Wege

der Berichtigung angepasst.

Für das Plangebiet gilt der Bebauun s lan Nr. 43 aus dem Jahr 1994. Dieser setzt analog

zum Flächennutzungsplan überwiegend Mischgebiete und Flächen für den Gemeinbedarf

fest. Der westliche Bereich des Ursprungsplanes wurde bereits durch den vorhabenbezoge-
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nen Bebauungsplan Nr. 2 "Ortsmitte Ratekau" mit einem Sonstigen Sondergebiet für Ver-

brauchernahe Versorgung 2011 überplant. Der nun verbleibende Bereich soll nun durch die

vorliegende Änderung und Ergänzung ebenso überplant werden.
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Planzeichnung BP 43 der Gemeinde Ratekau, 1994

Bestandsaufnahme

Das Plangebiet befindet sich in der zentralen Ortslage von Ratekau und ist heute bereits

vollständig bebaut. Westlich des Plangebietes grenzt ein Einzelhandelsbetrieb mit nördlich

davor gelagerten Stellplatzflächen an (Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 "Ortsmitte

Ratekau"). Südlich an das Plangebiet grenzt zudem ein Geschäftsgebäude, welches von der

Bäderstraße aus wie auch rückwärtig erschlossen wird. Das Plangebiet selbst wird durch den

Kreuzungsbereich Bäderstraße/Hauptstraße sowie durch die Rosenstraße im Norden be-

grenzt und erschlossen. Im zu beplanenden Bereich bestehen prägende Einzelbäume.

Begründung der Planinhalte

Flächenzusammenstellung

Das Plangebiet setzt sich wie folgt zusammen:

Fläche mit besonderen Nutzungszweck

Fläche für Gemeinbedarf

Verkehrsfläche

PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN
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Bebauungsplan Nr. 43, 1 Änderung und Ergänzung der Gemeinde Ratekau

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Gesamt:

980m2

4.760 m2

3.2 Planungsalternativen / Standortwahl

Die Gemeinde Ratekau möchte die Ortsmitte aufwerten und zeitgemäß und modern umge-

stalten. Ziel ist es damit, die Aufenthaltsqualität für alle Generationen sowie die Daseinsvor-

sorge zu verbessern. Andere Standorte oder Planungsalternativen drängen sich somit nicht

auf.

3.3 Auswirkungen der Planung

Bei Umsetzung der Planung werden sich positive Auswirkungen auf das Ortsbild ergeben.

Mit der Nachverdichtung/Wiedernutzbarmachung von Flächen wird den umweltschützenden

Vorschriften des § 1 a des Baugesetzbuches entsprochen. Die Inanspruchnahme zusätzli-

eher Flächen wird vermieden. Zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden werden be-

darfsgerecht auch verdichtete Bauformen vorgesehen. Bodenversiegelungen werden auf

das notwendige Maß beschränkt. Aufgrund der geplanten Umgestaltung der Freiräume wird

sich voraussichtlich eine wesentliche Verbesserung, d. h. eine Teil-Entsiegelung des Plan-

gebiets ergeben.

Erhebliche Auswirkungen auf den Artenschutz sind nicht zu erwarten, da prägende Einzel-

bäume erhalten bleiben und in die zukünftige Freiraumgestaltung mit einbezogen werden

sollen. Zudem sollen im Rahmen der landschaftsplanerischen Gestaltung neue Anpflanzun-

gen erfolgen.

Auf Festsetzungen zum Klimaschutz wird im Hinblick auf die detaillierten Regelungen im Er-

neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), der Verordnung über energiesparenden

Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverord-

nung - EnEV 2014) sowie dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG 2013) verzichtet. Solaran-

lagen sind zulässig.

Das geplante Familienzentrum als soziale Einrichtung (zur Zeit Nutzung als Jugendzentrum)

besteht schon im Plangebiet und ist derzeit schon den Immissionen aus dem benachbarten

Einzelhandelsbetrieb während der Geschäftszeiten ausgesetzt. Somit ergeben sich für das

geplante Familienzentrum wie auch für die geplanten Baufenster im Baugebiet besonderer

Zweckbestimmung keine erheblichen Auswirkungen. Die Gemeinde Ratekau geht davon
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aus, dass alle Immissionsrichtwerte weiterhin eingehalten werden. Gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse sind damit gewährleistet.

3.4 Städtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 43, 1. Änderung und Ergänzung spart im

östlichen Bereich ein Baugrundstück aus. Hier ist angedacht 2016/2017 einen vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan aufzustellen, der die Umsetzung eines Wohngebäudes und einer
Arztpraxis vorsieht.

Flächen für Gemeinbedarf

Der Großteil des Plangebietes wird als Fläche für Gemeinbedarffür soziale Zwecken dienen-

den Gebäuden und Einrichtungen festgesetzt. Ziel ist es die Erweiterung der Bestandsge-

bäude des Jugendzentrums zu einem Familienzentrum zu ermöglichen und dabei flexibel zu

planen. Die umgebenden Freiflächen spielen eine zentrale Rolle und sollen als Spiel- und

Erholungsflächen integriert werden und gleichzeitig eine hohe Aufenthaltsqualität für die All-
gemeinheit schaffen.

Bau rundstück besonderer Zweckbestimmun

Die getroffenen Festsetzungen zur Realisierung der geplanten Bebauung im zentralen Be-

reich erfolgen zurückhaltend. Für die geplanten Gastronomiegebäude wird die besondere

Zweckbestimmung nach § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB gewählt. Der besondere Nutzungszweck

ergibt sich aus der Lage innerhalb der Ortsmitte im Übergang zur Fläche für Gemeinbedarf.

Die gewählte Zweckbestimmung "Gastronomie" zielt auf die gastronomische Versorgung in-
nerhalb der multifunktionalen Fläche ab.

3.4. 1 Maß der baulichen Nutzung

Für das Baugrundstück besonderer Zweckbestimmung wird maximal ein Vollgeschoss und

eine maximal zulässige Grundfläche für das Baufenster festgesetzt. Zudem wird die First-

höhe beschränkt, um eine verträgliche hlöhenentwicklung zu gewährleisten.

Es wird kein Maß der baulichen Nutzung im Bereich der Flächen für Gemeinbedarf festge-
setzt, da eine möglichst hohe Flexibilität für zukünftige Bauvorhaben für das Gemeinwohl im

Plangebiet vorgehalten werden soll.

3.5 Verkehr

3. 5. 1 Erschließung

Das Plangebiet wird für Fußgänger und Radfahrer von Norden von der Rosenstraße aus

erschlossen. Zudem soll der derzeit ausgesparte Bereich im Osten (zukünftig durch den vor-
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Bebauungsplan Nr. 43, 1 Änderung und Ergänzung der Gemeinde Ratekau

habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 überplant) gegebenenfalls über eine Tiefgarage ver-

fügen und von Süden aus erschlossen werden. Dafür wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

zu Gunsten der zukünftigen Anlieger festgesetzt.

Über diese südliche Zufahrt soll auch eine Durchfahrt für das Rettungswesen und Versor-

gungsträger über die zukünftige Ortsmitte abgesichert werden. Dazu erfolgt die Festsetzung
eines Geh- und Fahrrechtes zu Gunsten des Rettungswesens, der Versorgungsträger und

für Fußgänger und Radfahrer in Süd-Nord-Richtung.

Im Rahmen der Objektplanung können bei Gebäuden über 40 m Länge Brandwände

(§ 31 LBO) notwendig werden. Bei Gebäuden, die ganz oder teilweise mehr als 50 m von
einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, kann es nötig sein, dass Feuerwehrzu-/Um-

fahrten (§ 5 LBO) nach DI N 14090 für Feuerwehrfahrzeuge mit den entsprechenden Aulwei-

tungen und Schleppradien einzuplanen sind. Feuerwehrzufahrten sind für eine Achslast von

101 auszulegen, sie dürfen nicht über Zufahrten zu PKW-Stellplätzen führen. Da sie unab-

hängig von Stellplatzzufahrten geplant werden müssen, sind sie von diesen durch bauliche
Maßnahmen abzutrennen. Die Fläche für die Feuerwehr (notwendiges Geh- und Fahrrecht),

die an dem neu geplanten Gebäude entlangführt, darf nicht über Flächen für mögliche Au-

ßenterrassen führen, sondern muss ständig freigehalten werden.

Die Gemeinde Ratekau ist an das Liniennetz des ÖPNV angebunden.

3.5.2 Stellplätze / Parkplätze

Der private ruhende Verkehr ist vorzugsweise auf dem jeweiligen Baugrundstück unterzu-

bringen. Im Rahmen des Bauantrags ist ein entsprechender Nachweis zu führen.

3.6 Grünplanung

Prägende Einzelbäume vor allem im Bereich der Hauptstraße sollen erhalten bleiben. Dar-

über hinaus soll eine Ulme im Bereich des geplanten Familienzentrums sowie auch weitest-

gehend die anderen Bäume in die zukünftige Freiraumgestaltung mit einbezogen werden.

Zudem sollen im Rahmen der landschaftsplanerischen Gestaltung neue Pflanzungen erfol-

gen.

3.6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Der Bebauungsplan initiiert gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung

keine Eingriffe.
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3. 6.2 Artenschutz

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnatur-

schutzgesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG).

Bei den im Plangebiet zu erwartenden Vogelarten kann davon ausgegangen werden, dass

aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes bei den vorha-

benbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen das Zugriffsverbot verstoßen wird.

Grundsätzlich sollte § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG beachtet werden und ein Gehölzschnitt in der

Zeit vom 01. März bis 30. September unterlassen werden.

4 Immissionen / Emissionen

Das geplante Familienzentrum als soziale Einrichtung (zur Zeit Nutzung als Jugendzentrum)

besteht schon im Plangebiet und ist derzeit schon den Immissionen aus dem benachbarten

Einzelhandelsbetrieb während der Geschäftszeiten ausgesetzt. Somit ergeben sich für das

geplante Familienzentrum wie auch für die geplanten Baufenster im Baugrundstück beson-

derer Zweckbestimmung keine erheblichen Auswirkungen. Die Gemeinde Ratekau geht da-

von aus, dass alle Immissionsrichtwerte weiterhin eingehalten werden. Gesunde Wohn- und

Arbeitsverhältnisse sind damit gewährleistet.

5 Ver- und Entsorgung

Die im angrenzenden Bereich befindlichen Versorgungsanlagen müssen berücksichtigt wer-

den. Um Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, ist bei der Durchführung der beab-

sichtigten Arbeiten das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" zu be-

achten. Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich der Leitungstrassen sind abzustimmen, um

spätere Schäden an unseren Versorgungsleitungen und damit Versorgungsstörungen zu

vermeiden. Das direkte Bepflanzen von Energietrassen sollte grundsätzlich vermieden wer-

den. Im Planungsbereich können Leitungen anderer regionaler bzw. über regionaler Versor-

ger vorhanden sein.

In der Hauptstraße werden zurzeit die Gas- und Wasserleitungen erneuert. Planabstimmun-

gen sind erforderlich, so dass die neuen Leitungen nicht überbaut werden. Die Leitungen und

Kabel dürfen in einem Bereich von 2, 50 m, jeweils parallel zum Trassenverlauf, weder über-

baut (Gebäude, Carport, Stützwände, Fundamente, etc. ) noch mit Anpflanzungen versehen

werden. Einzelne Baumstandorte, sind mit der ZVO vor der Bauausführung abzustimmen.

5.1 Stromversorgung

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die örtlichen Anbieter.
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Bebauungsplan Nr. 43, 1. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Ratekau

5.2 Gasversorgung

Die Gasversorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.

5.3 Wasserver-/ und -entsorgung

Die Grundstücke sind an die in der Gemeinde vorhandenen Einrichtungen angeschlossen.

5.4 Müllentsorgung

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.

5.5 Löschwasserversorgung

Der Feuerschutz in der Gemeinde Ratekau wird durch die "Freiwilligen Feuerwehren" ge-

währleistet. Das Baugebiet ist mit einer ausreichenden Zahl von Hydranten ausgestattet.

Nach dem Arbeitsblatt W405 des DVGW - Bereitstellung von Löschwasser durch die öffent-

liche Trinkwasserversorgung - sind bei nicht feuerhemmenden bzw. feuerbeständigen Um-

fassungswänden Löschwassermengen von 96 m3/h für zwei Stunden erforderlich. Anderen-

falls sind 48 m3/h ausreichend. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwasser-

netz entnommen werden. Im Übrigen wird auf den Erlass zu Verwaltungsvorschrift über die

Löschwasserversorgung vom 30. August 2010 (IV-334 - 166.701.400-) hingewiesen. Da-

nach ist der Löschwasserbedarf durch die Gemeinden nach pflichtgemäßem Ermessen fest-

zulegen.

6 Hinweise

6. 1 Bodenschutz

Grundlage für die Verfüllung oder Auffüllung mit Böden bildet die Bundesbodenschutzver-
Ordnung und die Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 "Anforde-
rungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/ Abfällen - Technische
Regeln - (Stand 2003)". Es sind ausschließliche Böden im Sinne dieser Richtlinie zugelas-
sen.

Vorsor e e en schädliche Bodenveränderun en: Gemäß § 7 Bundesbodenschutz-gesetz
sind schädliche Bodenveränderungen zu vermeiden oder zu minimieren. Insbesondere sind
Bodenversiegelungen, und Bodenverdichtungen auf das notwendige Maß zu beschränken.
Der Flächenverbrauch durch Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lageplätze u. a.) ist mög-
lichst gering zu halten. Bei der Anlage von Baustraßen sollte die Möglichkeit der Teilversie-
gelung genutzt werden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist die Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustelleneinrichtungen mit besonderer Auf-
merksamkeit fachgerecht durchzuführen (z. B. Bodenlockerung).

Um an mit dem Boden: Zur Verminderung der baubedingten Wirkungen auf das Schutzgut
Boden hat eine fachgerechte Sicherung und eine sinnvolle Verwendung des abgeschobenen
Oberbodens unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorgaben (insbesondere §6
BBodSchG i.V. mit § 12 BBodSchV) zu erfolgen. Die DIN 19731 und 18915 finden Anwen-
düng. Es ist zweckmäßig und fachgerecht, beim Ab- und Auftrag von Boden die Bodenart
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sowie die Trennung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das
Material umweltgerecht einer weiteren Nutzung zuzuführen bzw. naturnahe Standortverhält-
nisse zu erhalten oder wieder herzustellen. Die Bodenart des Auffüllmaterials (z. B. bei der
Geländemodellierung) sollte möglichst der hlauptbodenart des anstehenden Bodens entspre-
chen. Grundlage für die Verfüllung oder Auffüllung mit Böden ist die Mitteilung der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-
neralischen Reststoffen/Abfällen-Technische Regeln".

Meldun schädlicher Bodenveränderun en: Gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Alt-
lastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Boden-
Veränderung oderAltlast unverzüglich der unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen.

6.2 Archäologie

Im Nahbereich ist ein archäologisches Denkmal bekannt, das gem. § 8 DSchG in die Denk-
malliste eingetragen ist. Auf der überplanten Fläche ist daher mit archäologischer Substanz
d. h. mit archäologischen Denkmalen zu rechnen.

Es wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet,
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem
der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder
zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die
übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier
Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. Für Fragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Bebauungsplan Nr. 43, 1. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Ratekau

7 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen

Bodenordnende und sonsti e Maßnahmen für die der B-Plan die Gmndla e bildet

Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-

kaufsrechtes (§§ 25 und 26 BauGB) im Plangebiet sind nicht vorgesehen.

8 Kosten

Es entstehen der Gemeinde Kosten durch die Bauleitplanung. Darüber hinaus fallen Kosten

für die Baumaßnahme an. Aufgrund noch nicht vorliegender Hochbauplanung können diese

derzeit nicht beziffert werden.

9 Billigung der Begründung

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ratekau am

08. 12. 2016 gebilligt.

^

Ratekau, A^AL. 'lüAfc

f^M ^
<^ 

t̂
* l

'K" <^

(Keller)

- Bürgermeister -
/<^

°STHO^

Der Bebauungsplan Nr 43, 1. Änderung und Ergänzung ist am .U.-A1.. ^9.A.. . .. rechtskräf-

tig geworden.

\̂'
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Stand: 08. 12. 2016

10 Berichtigung des Flächennutzungsplanes

30. Änder'Jing des Fllächeiitinutzungsplan^s
der Gemeinde Ratekau

durch Berichtigung
fürdas ~ bi. 'südlich der Rosentraße, westlteh der Hauptstraße und der Eßderstraßo,

. icrces ^sr. Trs. rcLrcszer-.n. r^ der G>er rse ^ Le'i-^L nach § 13aAbs. 2Nr. 2BauGn
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Mnwefe:
Dte Beilchtigung des FtächennutEungsptenes erfolgt aufgrund der 1. Andeiiiiig und Ergänzung des
Bebauungsplan Nr. 43 der Genneinde Ratekau, der mi Wirkuiiy V0i«i .^....'A'i.:^'. A.1?......... Rechbltraft erlangt
hat. Mit der Bericrtigung erfökjt die Ausweisung einer Genetnbedarfsflache und & ne- Fia;ne - l swiss'e-
Nutzungszweck Gastmmie.

ff 3%^ 3 de ^.2-Al. l-oAb ^^
%^

inde Rate

fThomas Ke ler)
Büigermelster
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